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Index

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

WRG 1959 §27 Abs1 lith;

1. WRG 1959 § 27 heute

2. WRG 1959 § 27 gültig ab 01.10.1997 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 74/1997

3. WRG 1959 § 27 gültig von 01.07.1990 bis 30.09.1997 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 252/1990

Rechtssatz

Ein Wegfall des Zwecks einer Wasserbenutzung iSd § 27 Abs. 1 lit. h WRG 1959 kann auch dann vorliegen, wenn die

bewilligungsgegenständliche Wasserbenutzungsanlage nicht mehr benutzt wird (bzw. ohne weitere Maßnahmen auch

nicht bewilligungsgemäß benutzt werden kann).Ein Wegfall des Zwecks einer Wasserbenutzung iSd Paragraph 27,

Absatz eins, Litera h, WRG 1959 kann auch dann vorliegen, wenn die bewilligungsgegenständliche

Wasserbenutzungsanlage nicht mehr benutzt wird (bzw. ohne weitere Maßnahmen auch nicht bewilligungsgemäß

benutzt werden kann).
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